
 

Die Stadtverordnetenversammlung � hat in ihrer Sitzung am  
Der Hauptausschuss � hat in seiner Sitzung am  
 
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und � Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst. 
 
 
F.d.R.d.A. 

 

Beschlussentwurf:  
 

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt die Einführung eines Baby-Begrüßungsgeldes in 
der Stadt Schwedt/Oder. 

 
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Bürgermeister, das Begrüßungsgeld jährlich 

in den Haushalt der Stadt Schwedt/Oder einzustellen, beginnend ab dem Jahr 2019. 
 
3. Die Höhe des Begrüßungsgeldes beträgt 100,00 EUR für jedes Neugeborene mit Hauptwohnsitz in 

Schwedt/Oder. Maßgeblich für die Wohnsitzfeststellung ist der Zeitpunkt der Geburt des Kindes. 

Vorlage 
  öffentlich 

   nichtöffentlich Vorlage-Nr.:         406/18 

Der Bürgermeister 
Fachbereich: 
 
Bürgermeister 

zur Vorberatung an:  Hauptausschuss 
   Finanzausschuss 
   Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
   Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
   Bühnenausschuss 
   Ortsbeiräte/Ortsbeirat:       
 

Datum:   23. Okt. 2018 

 

zur Unterrichtung an:   Personalrat 

zum Beschluss an:  Hauptausschuss am:                                    
   Stadtverordnetenversammlung am:       06.12.2018 

 
 
 Einführung eines Baby-Begrüßungsgeldes in der Stadt Schwedt/Oder 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 keine   im Ergebnishaushalt  im Finanzhaushalt 
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt.  Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt. 

 

Erträge: 
      
      
      

Einzahlungen: 
      

      

      

      

Produktkonto: 
      
      
      
      
      
      
      

      

Aufwendungen: 
20.000 EUR 
      
      

Auszahlungen: 
20.000 EUR 

      

      

      

Produktkonto: 
11101.5318006 
      
      
      
11101.7318006 
      
      

      

Haushaltsjahr: 
2019 
      
      
      
2019 
      
      
      

 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.  
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:       
 Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam:       

Deckungsvorschlag:       
 
Datum/Unterschrift Kämmerer 
Riccardo Tonk 

 
 
Bürgermeister   
Jürgen Polzehl 

 
 
Beigeordnete 
Annekathrin Hoppe 

 
 
Fachbereichsleiter/in 
 



 

 

 
 
Begründung: 
 
In der Stadt Schwedt/Oder wurden in den letzten Jahren durchschnittlich  200 Kinder pro Jahr geboren. 
Das ist zu wenig, um das jährliche Bevölkerungssaldo auszugleichen und das Älterwerden der 
Schwedter Bevölkerung  zu stoppen. Dieser Trend spiegelt sich in vielen Gemeinden Deutschlands 
wider, die nicht im Speckgürtel von Großstädten liegen. 
Einige Städte haben als kleine Aufmerksamkeit bereits ein Baby-Begrüßungsgeld eingeführt (Zwickau, 
Stralsund u. a.), um junge Familien zu fördern. In Schwedt/Oder wird zum aktuellen Zeitpunkt nur das 
erste Baby eines jeden Jahres mit Wohnsitz in Schwedt/Oder durch den Bürgermeister mit einem 
kleinen Geschenk und einem Sparbuch der Stadtsparkasse Schwedt begrüßt. Als Zeichen des 
Willkommens und der Wertschätzung junger Mütter und Väter soll jedes Neugeborene, dessen 
Hauptwohnsitz zum Zeitpunkt der Geburt die Stadt Schwedt/Oder ist, ein Begrüßungsgeld in Höhe von 
100,00 € erhalten.  
 
Die Zuwendung soll ohne Antrag und so unbürokratisch wie möglich mit dem Erhalt der Geburtsurkunde 
im Standesamt der Stadt Schwedt/Oder in bar ausgezahlt werden und an keinerlei Bedingungen 
geknüpft sein. Die notwendigen organisatorischen Voraussetzungen sind durch die Stadt Schwedt/Oder 
zu treffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


